
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/10/21 1Ob641/87,
8Ob585/88, 2Ob173/12y, 2Ob67/14p

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1987

Norm

ABGB §901 II1

ABGB §936 IV

ABGB §1118 A1

Rechtssatz

Bei Dauerschuldverhältnissen bedarf es zur Rechtfertigung einer außerordentlichen Aufkündigung im allgemeinen

nicht der Berufung auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage.
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